
Rechtliche aspekte im e-leaRning:

E-Vorlesung

Formales
•	 ein aufzeichnungsvertrag stellt sicher, dass kein 

Unbefugter die aufzeichnung in auftrag gibt.

•	 gastvortragende informieren und schriftliches 
einverständnis einholen (Formular).

•	 evaluation der Veranstaltung bereits im Vorfeld 
erwägen und anmelden.

Veröffentlichung der Vorlesungsvideos
Die Videos können öffentlich (z. B. Openlecture, öf-
fentliches ilias, Youtube) oder in einem geschützten 
kurs der lernplattform (z. B. ilias, stud.ip) veröffent-
licht werden. Bei öffentlich zur Verfügung gestellten 
Videos sollte die Form der lizenzierung bedacht wer-
den. es empfiehlt sich die Verwendung von creative 
commons lizenzen für Open educational Resources.

Hinweise in Bezug auf Studierende
•	 teilnehmende sollten darauf hingewiesen werden, dass eine aufzeichnung erfolgt, sie jedoch nicht aufgezeichnet werden.
•	 technische Fehler können auftreten, wes-wegen eine Bereitstellung der aufzeich-nung nicht garantiert werden kann.
•	 studierende dürfen nur ausnahmswei-se aufgezeichnet werden, wenn sie vorab schriftlich und freiwillig ihr einverständnis erklären. Dies ist nicht möglich, wenn in der lehrveranstaltung eine prüfungsleistung zu erbringen ist, da hier die Freiwilligkeit  in Zweifel gezogen werden kann.

Dieser Flyer richtet sich an hochschullehrende und 
bietet eine Übersicht über die rechtlichen gesichts-
punkte der aufzeichnung von Vorlesungen.
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Verwendung fremden Materials 
auch bei einer aufgezeichneten lehrveranstaltung 
muss darauf geachtet werden, dass fremde materi-
alien ohne die Verletzung der Rechte Dritter einge-
setzt werden. ebenso gelten hier die standards des 
wissenschaftlichen arbeitens in hinblick auf Quellen-
angaben.

Der einsatz fremder materialien ist möglich:

•	 als Zitat unter Berücksichtigung der Vorausset-
zung des § 51 Urhg (insb. Zitatzweck und Quellen-
angabe),

•	 mit erlaubnis des Urhebers durch individuellen 
Vetrag oder freie lizenz,

•	 durch Bereitstellung ergänzender materialien für 
die teilnehmenden der lehrveranstaltung (§ 60a 
Urhg) oder

•	 wenn es sich um amtliche Werke handelt oder die 
schutzfrist abgelaufen ist.

Verwendung der Videos
Über die Veröffentlichung entscheiden die lehren-
den als auftraggeber. sie können jederzeit die lö-
schung veranlassen und die Videos beim Wechsel 
der hochschule mitnehmen.

ausführlichere informationen zum thema Recht im 
e-learning finden sie unter:

wiki.llz.uni-halle.de/Portal:Recht_im_E-Learning

sowie speziell zum Bereich e-Vorlesung unter:

wiki.llz.uni-halle.de/Portal:E-Vorlesung


